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Vorwort

Das deutsche Ertragsteuerrecht differenziert prinzipiell zwischen Rechtsfor-
men mit und ohne Rechtspersönlichkeit. Die Kapitalgesellschaft ist ein Körper-
schaftsteuersubjekt, wohingegen die Personengesellschaft weder ein Subjekt der 
Einkommensteuer noch der Körperschaftsteuer bildet. Verschiedene Re form-
entwürfe zur Erneuerung des deutschen Steuerrechts sehen vor, diesen Dua-
lismus der Unternehmensbesteuerung aufzugeben. Die Kapitalgesellschaft soll 
steuerrechtlich genauso behandelt werden wie andere Erwerbsgesellschaften, 
obwohl sie eine juristische Person ist. Ob dies verfassungsrechtlich gefordert ist 
oder nicht, hängt von der Beantwortung einer Frage ab, die in der Rechtswis-
senschaft bereits viele Male gestellt worden ist, ohne das Problem endgültig zu 
lösen. Was ist eine juristische Person? Die vorliegende Untersuchung stellt sich 
dieser Aufgabe. Sie führt zu einer Reihe von Vorfragen. Was ist ein Rechtssub-
jekt? Was ist der Geltungsgrund des Rechts? Eng damit verknüpft ist die Frage, 
welche Stellung der Mensch als Person im Recht einnimmt. Erst nach dieser 
rechtstheoretischen, rechtskonstruktiven, privatrechts- und verfassungsrechts-
dogmatischen Analyse des vielschichtigen Personbegriffs kann die Person im 
Ertragsteuerrecht dogmatisch erschlossen werden. Erst nach dieser Vorarbeit 
lässt sich das Subjekt der Leistungsfähigkeit steuerrechtlich qualifizieren. Erst 
dann darf die Antwort gegeben werden, ob der Dualismus der Unternehmens-
besteuerung noch gerechtfertigt ist oder nicht.

Die Juristische Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg nahm 
die Arbeit im Sommersemester 2011 als Habilitationsschrift an. Sie ist im We-
sentlichen unverändert und befindet sich grundsätzlich auf dem Stand vom Sep-
tember 2012. Die Arbeit ist am Institut für Finanz- und Steuerrecht der Uni-
versität Heidelberg entstanden. Viele Anregungen für die steuerrechtlichen Ka-
pitel habe ich im Rahmen des Forschungsprojekts „Bundessteuergesetzbuch“ 
erhalten. Mit einzelnen Fragen konnte ich mich am Bundesverfassungsgericht 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zweiten Senats befassen.

An erster Stelle danke ich meinem akademischen Lehrer, Herrn Prof. Dr. 
Dres. h.c. Paul Kirchhof sehr herzlich, der diese Untersuchung angeregt und 
begutachtet hat. Ohne die akademische Freiheit, die er mir ließ, und ohne sein 
großes Wohlwollen, mit dem er mich persönlich begleitet hat, wäre das Werk so 
nicht entstanden. Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Ekkehart  Reimer, 
der das Zweitgutachten erstellt hat. Herrn Prof. Dr. Christian Hattenhauer 
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danke ich für seine schriftliche Stellungnahme zum Abschnitt über die geistes-
geschichtlichen Grundlagen des Personbegriffs, die er auf Anregung der Habi-
litationskonferenz freundlicherweise angefertigt hat. Herrn Prof. Dr.  Christian 
Baldus möchte ich für seine Anregungen zum römisch-rechtlichen Abschnitt 
danken. Herrn Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, Herrn Prof. Dr.  Christian  Seiler und 
Herrn Dr. Chris Thomale danke ich für inspirierende Diskussionen. Großer 
Dank gebührt auch Frau Ute Palm, Frau Dr. Barbara  Kliewer und Herrn Dr. 
habil. Andreas Glaser, die das Manuskript vollständig gelesen haben. Für die 
Aufnahme des Werkes in die Reihe Jus Publicum des Mohr Siebeck Verlags bin 
ich Herrn Dr. Franz-Peter Gillig sehr verbunden. 

Stuttgart-Hohenheim, im Dezember 2012  Ulrich Palm

Vorwort
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§ 1 Gegenstand der Untersuchung

A. Personale Grundstruktur der Ertragsbesteuerung

I. Dualismus der Unternehmensbesteuerung

Der Dualismus der Unternehmensbesteuerung, der die Steuersysteme zahlrei-
cher Staaten prägt1, ist das markante Kennzeichen des deutschen Ertragsteuer-
rechts. Die Besteuerung der Kapitalgesellschaften und sonstigen Körperschaf-
ten richtet sich nach dem Trennungsprinzip, während die Besteuerung der Per-
sonengesellschaften dem Transparenzprinzip folgt. Die Kapitalgesellschaft ist 
Subjekt der Körperschaftsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG). Der von ihr erzielte 
Gewinn ist auch ertragsteuerrechtlich – rechtstechnisch betrachtet – „ihr“ Ge-
winn. Verluste der Kapitalgesellschaft können zunächst nur mit eigenen Ge-
winnen aus anderen Perioden verrechnet werden (§ 8 Abs. 1 Satz 1 KStG i.V.m. 
§ 10d EStG). Demgegenüber gehört die Personengesellschaft weder zum Kreis 
der Rechtssubjekte des § 1 EStG noch des § 1 KStG. Der von ihr erzielte Ge-
winn wird einkommensteuerrechtlich dem Gesellschafter als Mitunterneh-
mer anteilig „zugerechnet“2 (vgl. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Halbs. 1 EStG). 
Demgemäß können die Verluste der Personengesellschaft grundsätzlich mit an-
deren Einkünften des Gesellschafters verrechnet werden, sofern nicht beson-
dere Verlustabzugsbeschränkungen – wie die §§ 15 Abs. 4, 15a, 15b EStG – dem 
entgegenstehen. Im Gegensatz zur Besteuerung der Kapitalgesellschaft und ih-
res Gesellschafter-Geschäftsführers wird das Geschäftsführergehalt des Perso-
nengesellschafters einkommensteuerrechtlich als Gewinn qualifiziert und Pen-
sionsrückstellungen nicht anerkannt. Nicht zuletzt kann Vermögen des Gesell-
schafters im Sinne des Transparenzprinzips zu Sonderbetriebsvermögen des 
Mitunternehmers werden3.

1 Vgl. J. Hey, in: Herrmann/Heuer/Raupach, Einf. KStG Anm. 230; O. H. Jacobs (Hrsg.), 
Internationale Unternehmensbesteuerung, 7. Aufl., 2011, S. 104 ff.

2 Vgl. W. Schön, StuW 1988, S. 253 (255 ff.); ders., DStR 1993, S. 185 (191 f.); vgl. auch R. 
Hüttemann, DStJG 25 (2002), S. 123 (139 f.).

3 Vgl. auch R. Seer, StuW 1993, S. 114 (115 ff.); O. H. Jacobs (Hrsg.), Unternehmensbesteue-
rung und Rechtsform, 4. Aufl., 2009, S. 94 ff.; J. Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 21. Aufl., 
2012, § 11 Rn. 1 f.; J. Englisch, DStZ 1997, S. 778 f.; J. Hennrichs, StuW 2002, S. 201 (202 ff.); 
ders., FR 2010, S. 721 ff.; K.-D. Drüen, GmbHR 2008, S. 393 (394 ff.); R. Martini, DStR 2012, 
S. 388.
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Diese fundamentale Unterscheidung geht auf die Einordnung der Gesell-
schaften durch die ursprüngliche Privatrechtsdogmatik zurück4, deren Grund-
struktur in den Motiven des Bürgerlichen Gesetzbuchs festgehalten ist. Das 
Wesen der juristischen Persönlichkeit bestehe darin, dass die an sich nur den na-
türlichen Personen zustehende Vermögensfähigkeit kraft positiver Satzung ei-
nem Personenvereine oder einem Vermögensinbegriffe beigelegt sei5. Personen 
und nur Personen sind danach rechtsfähig6. „Jedes Rechtsverhältnis besteht in 
der Beziehung einer Person zu einer anderen Person. […]“7. Der Satz, mit dem 
v.  Savigny den zweiten Band seines Systems einleitet, wirkt bis heute – zum Teil 
auch missverstanden – nach. Personen sind neben den natürlichen Personen die 
juristischen Personen. Personengesellschaften sind nach dieser Dogmatik selbst 
nicht rechtsfähig8.

An den Begriff der juristischen Person knüpft das deutsche Körperschaft-
steuerrecht seit den Erzbergerschen Reformen an, um die subjektive Steuer- 
pflicht der Kapitalgesellschaften zu begründen9. Bis dahin waren die juristischen 
Personen nicht einheitlich erfasst. Entscheidend für die Steuerpflicht der Körper-
schaft war vielmehr, ob die konkrete Rechtsform als Tatbestandsmerkmal erfüllt 
war10. Es hatte sich zwar ein Kern an Gesellschaften herausgebildet, der allge-
mein zu den Steuersubjekten der Einkommen-Körperschaftsteuern gehörte, die 
vor der Reform von den deutschen Ländern erhoben wurden. Eine systematische 
Erfassung der Körperschaften nach einem gemeinsamen Prinzip war aber nicht 
auszumachen11. Erst § 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes vom 30. März 
192012 führte den abstrakten Begriff der juristischen Person – einschließlich der 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts – in den Tatbestand der subjekti-
ven Steuerpflicht ein, der seitdem das wesentliche Abgrenzungsmerkmal für den 
persönlichen Anwendungsbereich des Körperschaftsteuerrechts bildet13.

 4 Vgl. K. Tipke, NJW 1980, S. 1079; B. E. Bippus, DStR 1998, S. 749 f.; R. Pinkernell, Ein-
künftezurechnung bei Personengesellschaften, 2001, S. 130.

 5 Mot. I, S. 78.
 6 Vgl. jüngst wieder F. Rittner, in: FS-Hüffer, 2010, S. 843 (848 f., 851); vgl. auch H. 

 Nawiasky, Allgemeine Rechtslehre, 2. Aufl., 1948, S. 186; H. Eichler, System des Personen-
rechts, 1989, S. 35.

 7 F. C. v.  Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. 2, 1840, § 60 S. 1.
 8 Vgl. V. Beuthien, JZ 2003, S. 715 (717 f.); D. Reuter, AcP 207 (2007), S. 673 (674);  

M. Tolani, „Teilrechtsfähigkeit“ von Personenvereinigungen, 2009, S. 28 f.
 9 Vgl. J. Lang, NJW 2006, S. 2209; K.-D. Drüen, GmbHR 2008, S. 393.
10 Chr. Rasenack, Die Theorie der Körperschaftsteuer, 1974, S. 72 f.
11 Chr. Rasenack, Die Theorie der Körperschaftsteuer, 1974, S. 35 f.
12 RGBl. S. 393.
13 Vgl. R. Hüttemann, Das Steuerrecht der Aktiengesellschaft, in: Bayer/Habersack 

(Hrsg.), Aktienrecht im Wandel, Bd. II, 2007, Kap. 27 Rn. 9; vgl. auch R. Pinkernell, Ein-
künftezurechnung bei Personengesellschaften, 2001, S. 130; R. Martini, DStR 2012, S. 388 
(392).

Erster Teil: Juristische Person und Ertragsbesteuerung



5

Aufgrund dieser Vorgaben sieht sich die Steuer rechts wis sen schaft für 
die Frage der einkommen- und körperschaftsteuerlichen Subjektivität von 
„Rechtspersonen und Personengemeinschaften“ in ihrer Innovationskraft auf 
„das klassische privatrechtliche Gedankengut und seine dualistische Modell-
haftigkeit der Rechtssubjektivität“ beschränkt14. Das wiegt umso schwerer, als 
die Privatrechtsdogmatik selbst einen Wandel vollzogen hat und neben den na-
türlichen und juristischen Personen auch den Personengesellschaften grund-
sätzlich die Pri vat rechts sub jek tivi tät zuerkennt. Nachdem der Gesetzgeber in 
vielen Rechtsgebieten dazu übergegangen ist, die rechtsfähigen Personengesell-
schaften den juristischen Personen weitgehend gleichzustellen, ist das Ertrag-
steuerrecht einer der letzten Rechtsbereiche, in denen der „Rechtspersönlich-
keit“ grundlegende Bedeutung zukommt.

Wie sehr die personale Vorgabe des Privatrechts in die Dogmatik des Ertrag-
steuerrechts hineinwirkt, zeigt sich auch am Begriff des Einkommens. Einkom-
men- und Körperschaftsteuer werden als Personensteuern qualifiziert (vgl. § 12 
Nr. 3 EStG, § 10 Nr. 2 KStG)15. Das zu versteuernde Einkommen bildet nicht 
nur die Bemessungsgrundlage für die tarifliche Einkommensteuer (§ 2 Abs. 5 
Satz 1 EStG), sondern auch für die Körperschaftsteuer (§ 7 Abs. 1 u. 2, § 8 Abs. 1 
Satz 1 KStG). Person und Einkommen werden als komplementäre Begriffe ver-
standen – unabhängig davon, ob es sich um natürliche oder juristische Personen 
handelt. Demgemäß setzt der Einkommensbegriff für Albert Hensel die Person 
notwendig voraus, die das Einkommen bezieht16. Das Einkommen ist ein per-
sonaler, subjektbezogener Terminus. Demgegenüber bildet der Gewerbeertrag 
die Besteuerungsgrundlage der Gewerbesteuer (§ 6 GewStG). Die Personen-
gesellschaft ist der Schuldner der Gewerbesteuer (§ 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG). 
„[…] Nun entsteht die Frage: wie reimt sich das mit dem vorhin entwickelten 
Grundgedanken der Erfassung der Leistungsfähigkeit der Einzelwirtschaft 
als solcher? Warum wird die Mitunternehmerschaft, bei der die Gesellschafter 
als Mitunternehmer des einheitlichen Gewerbebetriebs anzusehen sind, nicht 
ebenso wie mit der Gewerbesteuer auch als solche mit einer besonderen Kör-
perschaftsteuer erfasst? […]“17. Für Enno Becker liegt die Antwort „in der Ver-
schiedenheit der Gewerbesteuer als Objektsteuer von der Einkommensteuer als 
einer Personalsteuer“. In Abgrenzung zur Körperschaftsteuer sieht er die „Not-

14 B. E. Bippus, DStR 1998, S. 749 (751).
15 Vgl. B. Jäger/F. Lang, Körperschaftsteuer, 18 Aufl., 2009, S. 33; O. H. Jacobs/W. Scheff-

ler, Unternehmensbesteuerung und Rechtsform, 4. Aufl., 2009, S. 94 f.; H.-W. Bayer, Grund-
begriffe des Steuerrechts, 4. Aufl., 1992, Rn. 68 ff.; H.-W. Bayer, Steuerlehre, 1998, Rn. 460 ff.; 
C. Lambrecht, in: Gosch (Hrsg.), KStG, 2. Aufl., 2009, § 1 Rn. 20; R. Heurung, in: Erle/ Sauter 
(Hrsg.), KStG, 3. Aufl., 2010, Einf. KStG Rn. 1; J. Hey, Besteuerung von Unternehmen und 
Individualsteuerprinzip, in: Schön/Osterloh-Konrad (Hrsg.), Kernfragen des Unterneh-
menssteuerrechts, 2010, S. 1 (15).

16 A. Hensel, Steuerrecht, 3. Aufl., 1933, S. 77.
17 E. Becker, Die Grundlagen der Einkommensteuer, 1940, S. 98.
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